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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

(1) Die Landesregierung kann die Gemeinden sowie andere Planungsträger generell oder im Einzelfall verp2ichten,

ihre raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mitzuteilen; auf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ist dabei

Rücksicht zu nehmen. Der Gemeinde steht ein gleiches Recht bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen

anderer Planungsträger zu, wenn diese für die örtliche Raumplanung von Bedeutung sind. Anordnungen der

Landesregierung im Einzelfall an andere Planungsträger als an die Gemeinde sowie die darauf erteilten Auskünfte

haben über die Gemeinde zu erfolgen. Raumbedeutsam sind Planungen und Maßnahmen, für deren Verwirklichung

Grund und Boden in größerem Umfang benötigt oder durch die die räumliche Entwicklung eines Gebiets und seiner

Strukturen maßgeblich beeinflusst wird.

(2) Die Landesregierung kann die Gemeinden verp2ichten, bestimmte Bescheide, die von ihnen auf Grund

landesgesetzlicher Vorschriften erlassen werden und für die Landesplanung von Bedeutung sein können, der

Landesregierung mitzuteilen.

(3) Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen des Landes, die für die örtliche Raumplanung von Bedeutung sind,

sind den in Betracht kommenden Gemeinden im Weg der mit den Angelegenheiten der Raumordnung befassten

Abteilung des Amtes der Landesregierung mitzuteilen.

(4) Die Landes- und Gemeindebehörden erteilen den zuständigen Bundesbehörden auf Grund vorhandener

Unterlagen alle erforderlichen Auskünfte über die beabsichtigten oder bereits getro<enen raumbedeutsamen

Planungen und Maßnahmen. Weitergehende Informationsp2ichten können zwischen dem Bund und dem Land im

Vereinbarungsweg (Art 15a B-VG) festgelegt werden.

(5) Anderen Planungsträgern ist durch die Landes- und Gemeindebehörden die für deren raumbedeutsame Planungen

und Maßnahmen erforderliche Auskunft über abgeschlossene Planungen und Maßnahmen dieser Art zu geben.

(6) Menschen mit Behinderungen, die bei den Ämtern der Landesregierung, den Bezirksverwaltungsbehörden oder

den Gemeindeämtern in verordnete oder im Entwurf au2iegende Pläne oder Programme nach diesem Gesetz Einsicht

nehmen, ist auf deren Ersuchen von den Mitarbeitern der Dienststellen entsprechende Hilfe bei der Einsichtnahme zu

leisten.
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